
PETER APATHY • GEORG KLINGENBERG • MARTIN PENNITZ 

Einführung in das 
römische Recht
Unter Beteiligung von Philipp Klausberger und Markus Wimmer

7., überarbeitete Auflage



Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



 

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz

Einführung in das  
römische Recht
7., verbesserte und ergänzte Auflage

Unter Beteiligung von  
Philipp Klausberger und Markus Wimmer

BÖHLAU VERLAG  WIEN  KÖLN

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek :
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

1. Auflage 1994

© 2022 Böhlau Verlag, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA;
Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland;
Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei,
Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht,
Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.

Satz : büro mn, Bielefeld
Druck und Bindung : BALTO print, Vilnius
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in Europe

ISBN 978-3-205-21611-7

 

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



 

Inhalt

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Abkürzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Erster Teil 
Grundlagen   

§ 1. Römisches Recht und österreichisches Privatrecht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
§ 2. Die Entwicklung des römischen Privatrechts  . . . . . . . . . . . .  19

I.  Ius civile .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
II.  Ius honorarium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
III.  Juristenrecht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
IV.  Justinians Gesetzgebungswerk  . . . . . . . . . . . . . . . .  25
V.  Vom römischen Recht zum ius commune .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

§ 3. Ius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
I.  Ars boni et aequi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
II.  Bedeutungen von ius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
III.  Recht und Sitte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
IV.  Ius civile und ius gentium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
V.  Recht und actio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Zweiter Teil  
Personen- und Familienrecht   

§ 4. Grundbegriffe des Personenrechts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
I.  Rechtssubjekte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
II.  Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit  . . . . . . . . . . .  35

§ 5. Die Rechtsstellung des Menschen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
I.  Der Beginn des menschlichen Lebens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
II.  Das Ende des menschlichen Lebens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
III.  Kriegsgefangenschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
IV.  Sklaven und Freigelassene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
V.  Hauskinder und Sklaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

§ 6. Geschäftsfähigkeit. Tutela und cura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
I. Geschäftsfähigkeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
II. Tutela impuberum. Cura minorum  . . . . . . . . . . . . . .  57

§ 7. Familie und Verwandtschaft .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61
§ 8. Eherecht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



6 Inhalt

I. Das Wesen der römischen Ehe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
II. Verlöbnis (sponsalia) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
III. Ehehindernisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
IV. Ehegesetze des Augustus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
V. Eheschließung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
VI. Auflösung der Ehe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
VII. Manus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

§ 9. Ehegüterrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
I. Gütertrennung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
II. Schenkungsverbot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
III. Heiratsgut (dos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

§ 10. Kindschaftsrecht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

Dritter Teil 
Erbrecht   

§ 11. Funktion und Grundbegriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
§ 12. Intestaterbfolge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

I. Verwandtenerbfolge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
II. Ehegattenerbrecht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83

§ 13. Testamentarische Erbfolge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
I. Ius civile .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
II. Ius honorarium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
III. Kodizill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

§ 14. Noterbrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
§ 15. Der Erbgang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

I. Allgemeines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
II. Erwerb der zivilen hereditas  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
III. Der Erwerb der bonorum possessio  . . . . . . . . . . . . . .  89
IV. Die Erbschaftssteuer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
V. Hindernisse beim Erbgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
VI. Die hereditas iacens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
VII. Erbschaftsschulden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
VIII. Veräußerungsakte an der Verlassenschaft  . . . . . . . . . . .  91
IX. Transmission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
X. Erbenlose Verlassenschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

§ 16. Erbenmehrheit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
I. Erbengemeinschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
II. Erbteilung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
III. Akkreszenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
IV. Kollation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



7Inhalt

§ 17. Der Schutz des Erbrechts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
I. Der Schutz des zivilen Erbrechts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
II. Schutz der bonorum possessio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
III. Schutz des Pflichtteilsrechts  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

§ 18. Legate und Fideikommisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
I. Vermächtnisse. Übersicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
II. Die Legate .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
III. Die Fideikommisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
IV. Universalfideikommisse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

§ 19. Die Schenkung von Todes wegen (donatio mortis causa) .  .  .  .  .  .  .  105

Vierter Teil 
Sachenrecht   

§ 20. Funktion und Kennzeichen des Sachenrechts  . . . . . . . . . . . .  107
§ 21. Die Sachen (res)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

I. Begriff .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
II. Arten von Sachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

§ 22. Eigentum und Besitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
I. Eigentum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
II. Besitz (possessio): Arten des Besitzes  . . . . . . . . . . . . .  119
III. Erwerb und Verlust von Eigentum und Besitz .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
IV. Rechtsschutz und Besitzschutz  . . . . . . . . . . . . . . . .  133

§ 23. Dingliche Nutzungsrechte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
I. Dienstbarkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
II. Erbpacht und Baurecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
III. Sicherungseigentum und Pfandrecht  . . . . . . . . . . . . .  144

Fünfter Teil, erste Hälfte 
Schuldrecht – Besonderer Teil   

§ 24. Die Stipulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
I. Abschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
II. Rechtsschutz aus der Stipulation  . . . . . . . . . . . . . . .  153
III. Anwendungsbereich der Stipulation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
IV. Kausale und abstrakte Stipulation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154

§ 25. Die Realkontrakte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
I. Das mutuum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
II. Das commodatum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
III. Das depositum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
IV. Das pignus (Pfandrealkontrakt) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
V. Die fiducia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



8 Inhalt

§ 26. Der Kaufvertrag (emptio venditio)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
I. Abschluss, Inhalt, Rechtsschutz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
II. Kauf und Eigentumsübergang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
III. Probleme bei der Abwicklung eines Kaufvertrages  . . . . . .  170
IV. Die Gewährleistung für Rechtsmängel  . . . . . . . . . . . .  175
V. Gewährleistung für Sachmängel  . . . . . . . . . . . . . . .  177
VI. Nebenabreden beim Kaufvertrag  . . . . . . . . . . . . . . .  181

§ 27. Die locatio conductio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
I. Abgrenzungsfragen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
II. Miete und Pacht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184
III. Der Dienstvertrag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189
IV. Der Werkvertrag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189

§ 28. Mandatum und negotiorum gestio  . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
I. Das mandatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
II. Die negotiorum gestio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194

§ 29. Societas und communio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196
I. Die societas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
II. Schuldrechtliche Aspekte bei der communio  . . . . . . . . .  198

§ 30. Die Innominatkontrakte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
I. Klassische Ausgangsfälle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
II. Spätklassische Verallgemeinerungen  . . . . . . . . . . . . .  199

§ 31. Pacta praetoria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
I. Das constitutum debiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
II. Das receptum argentarii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
III. Das receptum arbitri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
IV. Das receptum nautarum, cauponum et stabulariorum  . . . .  201

§ 32. Die adjektizischen Klagen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
I. Allgemeines und Übersicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
II. Die actio quod iussu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
III. Die actio de peculio vel de in rem verso  . . . . . . . . . . . .  203

§ 33. Die Schenkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
I. Begriff .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
II. Form der Schenkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
III. Einschränkungen der Schenkung  . . . . . . . . . . . . . . .  205

§ 34. Kondiktionen und ungerechtfertigte Bereicherung  . . . . . . . . .  206
I. Zum Begriff condictio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  206
II. Die Leistungskondiktionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
III. Zum Inhalt der Leistungskondiktionen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210
IV. Zur condictio pretii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
V. Prätorische Bereicherungsklagen  . . . . . . . . . . . . . . .  210

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



9Inhalt 

§ 35. Delikte und Quasidelikte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
I. Das furtum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
II. Rapina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
III. Damnum iniuria datum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
IV. Iniuria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
V. Prätorische Delikte und Quasidelikte  . . . . . . . . . . . . .  217
VI. Allgemeine Probleme bei Deliktsklagen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220
VII. Die Noxalhaftung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
VIII. Die Haftung für Tiere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  222

Fünfter Teil, zweite Hälfte 
Schuldrecht – Allgemeiner Teil   

§ 36. Die obligatio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223
I. Begriff .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223
II. Schuld und Haftung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223
III. Einteilung der Obligationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225

§ 37. Verträge und Rechtsgeschäfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
I. Zum Begriff Rechtsgeschäft .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  227
II. Arten und Einteilungen der Rechtsgeschäfte  . . . . . . . . .  228
III. Einteilungen der schuldrechtlichen Verträge  . . . . . . . . .  229
IV. Das pactum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231
V. Die Vertragsfreiheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232
VI. Die Form von Rechtsgeschäften .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  234
VII. Vertragsabschluss und Willensmängel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235
VIII. Die Auslegung von Rechtsgeschäften  . . . . . . . . . . . . .  240
IX. Unmöglichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241
X. Unerlaubtheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243
XI. Bedingung, Befristung, Auflage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  244
XII. Das unwirksame Rechtsgeschäft  . . . . . . . . . . . . . . .  247

§ 38. Der Inhalt der Obligationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249
I. Dare, facere und praestare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249
II. Verträge zugunsten Dritter  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
III. Stück-, Gattungs- und Wahlschulden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250
IV. Typisierung der Vertragspflichten  . . . . . . . . . . . . . . .  251
V. Zeit und Ort der Leistung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  252
VI. Zinsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  253
VII. Die Schadenersatzpflicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253
VIII. Konventionalstrafe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



10 Inhalt

§ 39. Haftung als Verantwortlichkeit und Vertretungspflicht .  .  .  .  .  .  .  256
I. Deliktische Verantwortlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . .  256
II. Vertragliche Verantwortlichkeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257
III. Gefahrtragung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259

§ 40. Die Leistungsstörungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
I. Übersicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
II. Die nachträgliche Unmöglichkeit (Leistungsvereitelung)  . . .  260
III. Der Schuldnerverzug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261
IV. Der Gläubigerverzug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262

§ 41. Das Erlöschen der Obligationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262
I. Übersicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262
II. Die solutio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263
III. Die Kompensation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264
IV. Die Erlassgeschäfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266

§ 42. Novation und Delegation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267
I. Die Novationsstipulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267
II. Novationswirkungen im Prozess  . . . . . . . . . . . . . . .  269
III. Die Delegation (Anweisung)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

§ 43. Mehrheit von Beteiligten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271
I. Übersicht über die Gestaltungsmöglichkeiten .  .  .  .  .  .  .  .  .  271
II. Teilschuld und Gesamtschuld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  272
III. Die Gesamtschuld im römischen Recht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  273

§ 44. Ein- und Hinzutritt dritter Personen  . . . . . . . . . . . . . . . .  274
I. Übersicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274
II. Die Zession  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275
III. Die Bürgschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277
IV. Das SC Vellaeanum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281

Sechster Teil 
Zivilprozessrecht   

§ 45. Allgemeines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282
§ 46. Die historische Entwicklung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283

I. Prozessarten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
II. Entwicklung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284

§ 47. Die Legisaktionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
§ 48. Der Formularprozess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286

I. Ablaufsübersicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286
II. Die actiones und ihre Formeln  . . . . . . . . . . . . . . . .  289
III. Beteiligte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294
IV. Die Ladung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295
V. Verhalten des Beklagten in iure  . . . . . . . . . . . . . . . .  296

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



11Inhalt

VI. Die litis contestatio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297
VII. Das Verfahren apud iudicem  . . . . . . . . . . . . . . . . .  298
VIII. Das Urteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
IX. Die pluris petitio („Überklagen”)  . . . . . . . . . . . . . . .  300
X. Die Vollstreckung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
XI. Sonstige prätorische Rechtsschutzmittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  302

§ 49. Der Kognitionsprozess .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304
§ 50. Nachklassische Sonderverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305

Sachregister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  307

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



 

Peter Apathy / Georg Klingenberg / Martin Pennitz: Einführung in das römische Recht

© 2022 Böhlau Verlag | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783205216100 — ISBN E-Book: 9783205216117



Vorwort

Die europäische Rechtskultur und im Besonderen auch das österreichische Privat
recht wurden entscheidend durch das römische Privatrecht geprägt. Es steht daher 
in Österreich tra ditionell am Beginn der Juristenausbildung. Unser Lehrbuch will 
den Studien an fänger in das römische Privatrecht, vor allem in das Recht der klas
sischen Jurisprudenz, und in die juristische Denkweise einführen sowie auf die 
vielfältigen Nach wir kun gen des römischen Rechts im geltenden Recht hinweisen.

Der Aufbau des Lehrbuchs orientiert sich am Innsbrucker und Linzer Studi
enplan, ohne sich aber auf diejenigen Teilgebiete zu beschränken, die in den 
Vorlesungen behandelt werden. Nach einer Einführung in das römische Per
sonen, Familien und Erbrecht liegt der Schwerpunkt der Darstellung beim 
Sachen und Schuld recht,  welche Gebiete den nach haltigsten Einfluss auf das 
geltende Recht und die heutige juristische Denk weise ausgeübt haben. Da der 
Studienanfänger in den Vorlesungen zum öster reichischen Privatrecht besonders 
mit dem Kauf vertrag und dessen Ab wick lung vertraut gemacht wird, wurde 
dieser Teil be sonders intensiv be handelt, wobei aus didaktischen Überlegungen 
Überschnei dun gen der Darstellung im Schuld und im Sachenrecht bewusst in 
Kauf genommen werden. Die abschlie ßende Darstellung des Zivilprozesses ist 
für das Verständnis des  römischen Privatrechts unerlässlich.

Die ersten drei Auflagen (1994, 1998, 2002) stammen von Peter Apathy, dem 
auch die Initiative für  dieses Lehrbuch und dessen Konzept zu verdanken sind, 
von Georg Klingenberg und Herwig Stiegler. Von der vierten bis sechsten Auf
lage (2007, 2012, 2016) ging der Teil von Prof. Stiegler auf Martin Pennitz über. 
Nach dem leider viel zu frühen Tod von Prof. Klingenberg und der Emeritierung 
von Prof. Apathy wird die nunmehrige siebente Auflage, die leicht überarbeitet 
und in ihren Verweisen auf das geltende Recht aktualisiert wurde, zusammen mit 
Philipp Klausberger und Markus Wimmer betreut.

Die Autoren haben die Darstellung untereinander aufgeteilt: Doz.  Klausberger 
bearbeitet auf Grundlage der Darstellung von Klingenberg das Schuldrecht; 
Prof. Wimmer das ursprünglich auf die Verfasser aufgeteilte Erbrecht (§§ 11, 
13 f von Apathy; § 12 von Stiegler, §§ 15 – 19 von Klingenberg) sowie das Zivil
prozessrecht (von Klingenberg); Prof. Pennitz den ein leitenden Teil über die 
Grundlagen (von Apathy), das Personen und Familienrecht (§§ 4 – 6 von 
 Stiegler; §§ 7 – 10 von Apathy) sowie das Sachenrecht (von Apathy).

Innsbruck und Linz, im März 2022.  Klausberger   Wimmer   Pennitz
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Erster Teil

Grundlagen

§ 1. Römisches Recht und österreichisches Privatrecht

Das geltende öster reichische Privat recht ist das Ergebnis eines jahr hunder te lan
gen Ent wicklungs prozesses im europäischen Kul tur raum. Die abend ländi sche 
Rechtskultur baut in vielem auf dem römischen Recht auf; zahlreiche Institute 
un seres Privatrechts sind von den römischen Juristen erdacht oder vorge formt; 
für vie le Probleme haben sie in interessegerechten Fall ent schei dun gen vorbild
liche Lö sungen ge fun den. Vor allem aber ha ben die rö mischen Juristen, beein
flusst von der griechischen Philo so phie, die juristische Denk weise nach haltig 
geprägt; denn als er ste erfassten sie Rechtsfragen als Probleme des rationalen 
Denkens und er reich ten dabei ein hohes Ausmaß an möglicher Wissenschaftlich
keit der Juris pru denz. Ne ben der grie chischen Philosophie und dem Chri sten 
tum bildet daher die römische Ju ris pru denz einen dritten an tiken Eck pfei ler der 
abend ländischen Kultur.

Die Kennt nis der historischen Grundlagen des geltenden Rechts soll dessen 
Ver ständ nis vertiefen, indem die inhaltlichen Zu sam men hän ge  zwischen den 
heutigen Regelungen und den Juristenentscheidun gen besser erkannt und das 
über Jahr hun der te gewachsene geistige Band, das die einzel nen Bestim mun gen – 
in systematischem Bestreben – zu einer Rechtsordnung zusam menfügt, bewusst 
wird. Es gilt fer ner, die praktischen Erfahrungen der Vergan gen heit für die Wei
ter entwicklung des Rechts zu nüt zen und frühere Fehl ent wick lun gen nicht zu 
wie der ho len. Die Be sinnung auf die historischen Gemein samkeiten der euro
päischen Rechtsordnungen, wie sie vor den Kodifikationen der letzten beiden 
Jahrhunderte bestanden, ist gerade in Hinblick auf die Rechtsangleichung im 
Rahmen der EU von gro ßer Be deu tung. Auch wenn sich die ge sellschaftlichen 
Verhältnisse än dern, gibt es – insb im Privatrecht – über die Jahr hun derte gleich 
blei bende oder ähnlich gelagerte In ter es senkon flikte. Für  solche Konflikte las
sen sich sachge rech te Lö sungen nur in beschränkter Zahl fin den, auch wenn 
es eine ge wis se Band breite  zwischen extrem ge gen sätz lichen Lö sun gen in vie
len Fällen gibt. Die allgemein formulierten Normen des heu tigen Pri vatrechts 
sind das Ergebnis einer Ab strak tion aus Einzelfall entscheidungen. Die sach liche 
Angemes senheit solcher abstrakter Normen hat sich freilich erst im konkreten 
Fall zu er wei sen; das rö mi sche Recht bietet dafür die reichhaltigste Sammlung 
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18  § 1. Römisches Recht und österreichisches Privatrecht

der auf Ein zel fälle an gewandten Rechtsgrundsätze, die sich über Jahrhunderte 
als das Resultat der Gedankenar beit vieler Juristen entwickelten und bewähr
ten. Des halb ha ben auch die Väter des ABGB, Martini und Zeil ler, viel fach 
Rechtssätze des römischen Rechts als  solche des Na turrechts empfunden und ins 
ABGB übernommen.

Bis zum Inkrafttreten des ABGB (1. 1. 1812) herrschte in den österreichi schen 
Erblanden starke Rechtszersplitterung im Be reich des Privatrechts. Es galt das 
ius commune, das (all)gemeine Recht, soweit ihm nicht – vor allem im Perso
nen, Ehe gü ter, gesetzlichen Erb und Liegenschaftsrecht – lokal differenzier
tes ein heimi sches Recht vorging. Im Gegensatz zum einheimischen Recht war 
das ge meine Recht, das im ganzen christlichen Abend land Verbrei tung fand und 
im Deutschen Reich als Kaiserrecht be son dere Be deutung gewann, rezipiertes 
Recht. Es wurde aus Obe rita lien, wo ab dem Ende des 11. Jhs der Schwerpunkt 
der eu ropäischen Ju ristenausbildung lag, von den dort ausge bildeten Ju ri s
ten in ihre Hei mat ge bracht. Infol ge seiner wis senschaft lichen Durchdringung 
und Schriftlichkeit konnte sich das gelehr te Recht, das sich inhalt lich haupt
säch lich aus römischem Recht in zeit gemäßer In terpre tation und Kirchen recht 
zusammen setzte, ge genüber dem ein hei mischen (Gewohnheits)Recht vor al lem 
im Schuld und Sa chenrecht durch set zen. Es galt als ratio scripta (nie der
ge schrie bene Vernunft) und gerade das ABGB hat häu fig aus dem rö mischen 
Recht Re ge lungen übernommen, weil sie der na tür lichen Ver nunft und dem 
moralischen Menschen gefühl entspre chen. Mindestens ebenso wich tig war aber, 
dass die Denk weise, die bei der wis sen schaft lichen Befassung mit dem ge meinen 
Recht wieder entdeckt und entwic kelt wurde, auf das einhei mi sche Recht an ge
wandt wur de. Schließlich geht auch die Systematik des ABGB mit der Ka te
go rie der „persönlichen“ Sachen rech te auf die Glie derung der justinianischen 
In sti tutionen zurück, die sich ihrerseits an Gaius orientieren (→ § 2 III). Nach 
dem sog Institutionensystem unterteilt man das Privatrecht in perso nae (Perso
nen und Familienrecht), res (Sachen recht ein schließ lich Erb und Ob liga tio
nen recht) und actiones (Klagen).

Die Bildung und die Rezeption des gemeinen Rechts im spät mit telalterlichen 
und frühneuzeitlichen Europa ist die Folge eines von den Un iversi täten aus
gehen den Prozesses der Ver wis sen schaftlichung des Rechts wesens. Die juridi
schen Fa kultäten ge hö ren wie die philo sophischen, theologischen und medi
zinischen zu den klas sischen Fakultäten der europäischen Universitäten des 
Mit telalters. Aka de misch gebildete Fachjuristen fanden in den Kanz leien 
der Fürsten und Städte Ver wen dung und verdrängten schritt weise Schöf
fen, Honora tioren und den Adel in der Recht spre chung. Grundlage dieser 
Verwissen schaft lichung der Ju ris prudenz, die zur Ent stehung einer europäischen 
Privat rechts wis sen schaft geführt hat, ist die Be fassung mit dem römischen Recht 
nach dem Wie derauffinden einer Handschrift der Dige sten, des wichtigsten 
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§ 2. Die Entwicklung des römischen Privatrechts 19

Teils des spät antiken Gesetzgebungswerks von  Kai ser Justinian (Re gie rungszeit: 
527 – 565), das seit Gothofredus (1583) Corpus Iuris Ci vilis genannt wird. Es 
erwies sich als eine einmalige Quelle juristischen Denkens.

§ 2. Die Entwicklung des römischen Privatrechts
I. Ius civile

Das römische Privatrecht ist keine systematische Einheit, sondern über Jahr hun
derte aus mehreren Ent stehungsquellen in sog Rechtsschichten ge wach sen. Die 
älteste Schicht, das ius civile, hat einen tra ditionellen gewohn heitsrechtlichen 
Kern (→§ 3 III), der ca 450 vChr im Zwölftafelgesetz teilweise aufgezeich
net, teil  weise neu gestal tet wurde. Die XIITafeln sind ein Ergebnis des Stän
dekampfs  zwischen den Pa tri zi ern und den Plebejern. Die Auf zeich nung des 
Rechts durch ein speziell ein gesetz tes Zehnmän ner kollegium (decemviri legibus 
scribundis) sollte das niedere Volk (Plebs) gegen die Willk ür der wohlhabenden 
Führungsschicht (Patriziat) im Rechtsverkehr und in der Justiz  schützen. Die 
ursprüng liche Aufzeich nung ist nicht er hal ten; angeblich ver brannten die höl
zernen Tafeln beim Gal lier brand 387 vChr. Wir besitzen da her nur bruchstück
hafte, mit telba re Überl ieferungen, die einen knappen und klaren Gesetzeswort
laut sowie einen be achtli chen Grad an Abstraktion der Normie rungen erkennen 
lassen. Die XIITafeln waren zwar keine auf Voll stän  dig keit und systematische 
Ordnung be dach te Ko di fi ka tion, wohl aber eine recht umfassende Aufzeich nung 
des damaligen Rechts zu stan des eines bäuer lichen Ge meinwe sens im Bereiche 
des Pri vat  und Prozessrechts, des Straf sowie des Sa kralrechts. Die bäuer liche 
So zialstruktur er klärt die Bedeu tung des vom pa ter fa mi li as domi nier ten Haus
verbandes (fa mi lia), in dessen in nere Verhältnisse sich der Staat kaum einmengte. 
Hingegen drängten die prozessrechtlichen Vor schrif ten die außerge richt liche 
Verfolgung privater Rech te gegen über Haus fremden durch Selbsthilfe zurück.

Die weitere Entwicklung des ius civile bestimmte zunächst die Auslegung 
(in terpretatio) der XIITafeln. Diese ob lag bis zum 3. Jh vChr den Priestern (pon
tifi ces), wobei aus gehend von wörtlichen Inter pre ta tionen auch Neuschöp fungen 
„nach ge formter“ Rechtsgeschäfte, zB die emancipatio (→ § 10), mit Hil fe be ste
hen der Rechtssätze gelangen. Nur vereinzelt ist uns die Wei ter bil dung des Privat
rechts durch Gesetze (le ges) überliefert. Die lex publica wurde – häufig nach vor
heriger Be ra tung im Senat (Rat der Ältesten) – auf Antrag (rogatio) des Kon suls 
oder des Prätors von der Volks ver samm lung (Zenturiatskomitien) beschlossen.

Gesetzgebungsorgan war die Versammlung des populus Romanus auf Grund
lage der Glie derung des Heeres in Hundertschaften (cen turiae) von unter
schied licher Größe. Die Zu ord nung des Einzelnen er folgte nach der vom 
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II. Ius honorarium20

Zensor vor ge nom menen Ver mö gens schätzung, wobei die equites (Rit ter) 
zusam men mit den An ge höri gen der ersten Klasse des Fußvolkes, den Schwer
bewaff neten, über die Mehr heit an Zen tu ri en, auf die es bei der Abstimmung 
ankam, ver füg ten. Gesetzesbeschlüsse konnten nur auf grund eines An trags 
des Magistrats, der die Versammlung aufgrund seines ius agen di cum populo 
ein berief und leitete, und ohne Änderungsmöglichkeit der Ver samm lung 
gefasst wer den.

Seit 286 vChr (lex Hortensia) standen den von der gesamten Volksver samm lung 
beschlos senen leges die vom concilium plebis (insb auf Antrag der Volkstri bune) 
beschlossenen Plebiszite gleich (Gai 1,3). Dem ent spre chend wer den auch Ple bis
zite als Gesetze be zeichnet (zB: lex Aquilia → § 35 III 1).

Für die Pri vatrechtsgeschichte bedeut same leges hat die Volks ver samm lung noch 
unter Augustus beschlossen. Wenig  spä ter kam die Volks ge setz ge bung ohne for
melle Abschaffung außer Übung. An die Stelle der leges traten Se nats be schlüs se 
(se na tus consulta), die nun mehr ge set zesgleiche Kraft erlangten (Gai 1,4); An sät ze 
dazu gab es schon im letz ten Jh der Republik.

Der Senat setzte sich ursprünglich aus den Oberhäuptern (pa tres) der patrizi
schen Stammesverbände (gentes) zusammen; in der Repu blik ernannte der Kon
sul, seit 312 vChr der Zensor ehe ma lige Magistrate zu Senatoren. Der Senat 
wurde idR vom Konsul als Obermagistrat (mit imperiumGewalt) einbe  rufen 
und beschloss in der Repu blik Empfehlungen an die Beamten, die wegen der 
Au to rität der Senatoren regelmäßig be ach tet wur den.

Mit zunehmendem Einfluss des Kaisers auf den Senat schwand die Bedeu tung 
des Gesetzes beschlusses durch den Senat selbst gegenüber dem Antrag des Kai
sers (oratio prin cipis). Zu dem hatten kai serliche Anordnungen (con stitutiones 
principis) vom 2. Jh nChr an ge set zesgleiche Kraft (Gai 1,5), obwohl dem 
princeps nach der Verfassungsordnung keine Gesetz gebungsmacht zukam. Zu 
die sen Konstitutionen (sog Kaisergesetzen) zählen: edicta (all gemeine Ver laut
barungen wie die constitutio Anto niniana: → § 3 IV), mandata (interne Dienst
an weisungen an Beamte), rescripta (schriftliche Stel lung nah men zu Anfragen) 
und de creta (Ent scheidungen nach Ver handlungen vor dem Kaiser gericht).

II. Ius honorarium

Nur eine relativ kleine Zahl der uns überlieferten leges betrafen das Privatrecht 
und dessen prozessu ale Ve rwirklichung. Sie regelten zumeist eng be grenz te Ein
zelfragen von politi schem In ter esse, wie etwa den Schutz von Schuld nern und 
Bürgen oder die Luxusbekämpfung. Insofern erfolgte die Wei ter entwicklung 
des rö mischen Privatrechts durch ge ne relle Normen ab etwa 300 vChr – also 
in der Zeit des Aufstiegs Roms zur Groß macht und der Veränderung der wirt
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schaftlichen Struk turen durch wachsenden Han dels und Geldver kehr sowie 
durch städtische Strukturen – zu nehmend im Bereich der Rechts anwendung 
(iu ris dictio). Denn auch die Jurisdiktions ma gistra te, vor allem der Prätor, konn
ten zu Beginn ihrer Amtszeit all gemeine Verlautbarungen (edicta) erlassen.

Die iurisdictio oblag zunächst dem Höchst magistrat (praetor maximus, iudex, 
Kon sul), seit der Konsularverfassung von 367 vChr (leges Lici niae Sext iae) für 
die or dent liche Zivil gerichts bar keit dem Prätor als minor collega der Konsuln. 
Daneben be stand eine besondere Zuständigkeit der kurulischen Ädile für den 
Markthan del. In den Pro vinzen oblag dem Statthalter (praeses provinciae) die 
Straf und Privatrechtspflege.

Iurisdictio bedeutet seit den XIITafeln nicht mehr Recht spre chung durch den 
Magistrat, sondern Prozessorganisation, ihm kommt nun die Funktion zu, 
durch Einsetzung eines Ur teils gerichts (iu di ci um dare) den Prozess einzuleiten. 
Der Prätor entscheidet im Ver fahrens abschnitt in iure, der mit der litis contesta
tio endet (→ § 48 VI), über die Zulas sung der actio (Klage) und be stimmt den 
iudex privatus (Richter), der das Er mitt lungs ver fahren durchzu füh ren und das 
Urteil (sententia) zu fällen hat. Außerdem ist der Prätor im Anschluss für die 
Voll streckung zu stän dig. Die für den römischen Zivilprozess kennzeichnende 
Ver fah rensteilung  zwi schen dem Prä tor und dem iudex wurde zur Entlastung 
des Prä tors ein geführt; sie fördert aber auch – wie die moderne Gewaltentei
lung – eine un par tei li che Rechts findung.

Der Prätor ist an das ius civile gebunden, aber beim iudi cium dare nicht auf die 
legis actiones (→ § 47) des ius civile beschränkt. Er kann auf grund seiner iuris
dictio im Rahmen des Formularprozesses (→ § 48) neue Rechtsbehelfe gewäh
ren. Dazu zählen etwa die bonae fidei iudicia aus form losem Kauf und ande
ren Vertragsverhältnissen, die in un mittelbarer Weiterent wicklung des ius civile 
geschaffenen actiones utiles, actiones ad exemplum (zB legis Aquiliae: → § 35 III 2), 
Klagen mit formulae ficticiae (zB um die actio furti auf Nichtbürger zu 
 erstrecken) sowie auf den Einzelfall zugeschnittene actiones in factum, aber auch 
Interdikte oder exceptiones (Einreden).

Auf grund der iurisdictio ent wickelte sich durch die Schaf fung neuer Rechts
be helfe (insb Klagen), die über den Einzelfall hinaus Ver wen dung fanden, 
ne ben dem althergebrachten ius civile ein Amts recht der Prätoren, kuruli schen 
Ädile und Statthalter (ius ho no ra rium), für dessen Aus ge stal tung insb auch der 
Rechtsver kehr mit den Aus ländern von Bedeutung war; die Förm lichkeiten des 
alt rö mi schen Rechts ver lo ren an Bedeutung. Seit 242 vChr gab es für Prozesse 
mit Ausländern einen eigenen prae tor peregrinus (Frem den prätor) neben dem pra
etor urbanus. Die Ver flech tun gen  zwi schen den beiden Rechts schichten ius civile 
und ius hono ra rium, wozu noch das Juristenrecht und  später das Kaiserrecht tra
ten, prägen die Struktur des rö mi schen Privat rechts. Die Kompetenz des Prätors 
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zur Rechtsreform betont auch die Definition bei Pap. D 1,1,7,1: Ius praetorium 
est, quod praetores in tro duxerunt ad iu vandi vel supplendi vel corrigendi iuris civi
lis gratia (Prä to risches Recht ist solches, das die Prätoren zur Unter stüt zung oder 
Er gänzung oder Kor rek tur des Zivilrechts einführten). So gibt es etwa neben dem 
zivilen Erb recht eine prä to ri sche Nach fol ge ordnung, die teilweise mit dem ius 
civile über ein stimmt,  dieses aber auch ergänzt und korrigiert (→ § 12 I 2).

Die prätorische Rechtsschöpfung findet ihren sichtbaren Aus druck im Edikt. 
Es enthält Kund machungen verschiedener Art, insb Ankün digungen, un ter 
 welchen Vor aus setzungen der Prä tor eine (nichtzivile) actio gewährt: zB D 6,2,1pr: 
Ait prae tor: Si quis id quod traditur ex iusta causa non a domino et non dum usu
captum petet, iudicium dabo. (Der Prätor sagt: Wenn jemand das einklagt, was aus 
einem gerechtfertigten Grund vom Nichteigentü mer über geben und noch nicht 
er sessen wurde, werde ich ein Urteils ge richt einsetzen). Der Magistrat war an sein 
Edikt gebunden; er musste al so eine von ihm verheißene actio gewähren, wenn 
je mand sie beantragte, der die im Edikt genannten Vor aussetzungen er füllte. Die 
prozessorientierten An kün di gun gen im präto rischen Edikt führten zu der für das 
rö mi sche Recht charak te ristischen ak tionen recht lichen Denkweise (→ § 3 V).

Auch wenn jeder Prätor sein Edikt zu Beginn seiner ein jährigen Amtszeit ver
lautbarte, orientierte er sich idR am Edikt seines Amts vor gängers, so dass viele 
Rechts schutzankündigungen der Prätoren permanent galten und das ius hono
rarium stetig wei ter gebildet wurde. Im Auftrag  Kaiser Hadrians unterzog der 
Jurist Julian (→ § 2 III) das prätorische sowie das ädilizische Edikt (→§ 26 V 3) 
einer ab schlie ßenden Redak tion. Dieses edictum perpetuum beendete um 130 
nChr die Pe rio de der Rechts fort bildung durch den Prätor. Künftige Änderun
gen und Ergänzun gen des Edikts blieben dem Kaiserrecht vor be hal ten.

III. Juristenrecht

Der jeweils für ein Amtsjahr gewählte römische Prätor war Politiker und nicht 
Jurist, ebenso war der iudex pri va tus ju ri sti scher Laie. Fachleute auf dem Gebiet 
der Rechtswissenschaften waren zu nächst die pontifices (Priester). Sie kannten 
die Prozessformeln, schufen Ge schäfts formeln, be rieten aufgrund ihrer Auto
rität als Sakral und Rechtsexperten die Ma gi strate und Pri vatpersonen und 
konnten sozusagen eine Geheim wis sen schaft betreiben. Erst nach der Ver öf
fentlichung der Formeln und der öf fent lichen Bekanntgabe von Rechtsaus
künften zu Beginn des 3. Jh vChr war die Rechts kunde nicht mehr ans Priester
amt ge bun den. In die se Zeit fällt auch die Be geg nung mit der grie chi schen 
Philo so phie, deren Denk methoden den darin ausgebildeten „weltlichen“ Juris
ten geläufig waren. Insofern konzentrierten sie sich insb darauf, die Zusam men
hänge  zwi schen den in Einzelfällen gefun denen Pro blem lösungen zu erfassen, 
was die Ent wicklung einer rö mi schen Rechts wis sen schaft ermöglichte.
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Juristen (iuris periti, Rechtsgelehrte) waren wohlhabende Männer von hohem 
Ansehen, häufig aus dem Sena torenstand, die unentgeltlich Pri vatper sonen, 
Magistraten und Rich tern Gutachten (responsa) erteilten und sie in deren con
si lia (Expertengremien) berieten. Dadurch nahmen sie wesent lichen Einfluss 
auf die Rechts fort bildung der Prätoren und die Ent scheidungen der Rich
ter. Die Ver tretung vor Gericht (das agere) über ließen sie meist Rhe to ren, von 
denen sich die iuris periti abgrenzten. Zur Tätigkeit der Juristen ge hörte fer ner 
das cavere (daher: Kautelarjurisprudenz), also die Konzeption von Ver trags
formu la ren, schwie rigen Verträgen oder Testa menten. Die  damit ver bun dene 
For mulierungsarbeit der repub li kani schen Juri sten (von den späteren vete res 
genannt), et wa auch bei der Ent wicklung neuer Prozessformeln, prägte sehr 
nach hal tig die kla re, knappe und präg nante rö mi sche Rechts sprache.

In der sog klassischen Periode der römischen Rechtswissenschaft, die mit 
princeps Augustus beginnt und bis ins 3. Jh nChr dauert, wuchs der Einfluss 
prominenter Juristen auf die Rechts entwicklung durch das ius respondendi. 
Seit Augustus ver liehen die  Kai ser hervor ragenden Juristen die Befugnis ex 
aucto ri tate principis zu gu tachten; seit Hadrian hatten über ein stim men de 
Gut achten von Ju risten mit ius re spondendi gesetzes glei che Wirkung. In ihren 
Gutachten entwickelten die Juristen der Klassik das Recht von Fall zu Fall 
weiter und er reich ten, trotz al ler Kontroversen (ius controversum), ein großes 
Maß an Harmonie. Schließlich waren viele Juristen als Magi stra te (Provinz
statthalter), als Berater im consilium principis oder bis in höch ste Po si tionen – 
wie Papinian, Ulpian und Paulus als praefecti praetorio – in der kai serlichen 
Ver waltung tätig.

Die intensive Gutachtertätigkeit lässt die römischen Juristen nicht nur als her
vor  ra gende Rechtstheoretiker, sondern auch als Prak tiker der Rechtsanwen dung 
und Rechts schö pfung erscheinen. Dem ent sprechend ist die  Rechtsliteratur eine 
wesent liche Quelle der Rechtserkenntnis und Rechts entwicklung, denn in ihren 
Werken dis ku tier ten die Juristen problematische Fälle über Ge nera tionen. Die 
lite ra ri sche Produktion der römi schen Juristen be steht zu einem großen Teil aus 
Gut ach tensammlungen (re sponsa, digesta). Da neben verfassten sie Monogra
phien, problemorientierte Abhandlungen (zB quaestiones) und vor allem Kom
mentarwerke. Für Kommen tare zum ius civile diente ent weder dessen Darstel
lung durch den republikani schen Juristen Quintus Mucius Scaevola (95 vChr 
Kon sul) oder die tres libri iuris civilis des Sabinus als  Vor lage (li bri ad Sa bi
num). In Kom mentaren zum prä torischen Edikt (libri ad edictum), zum Edikt 
der kurulischen Ädi le und zum Provin zialedikt er läutern sie das ius ho nora rium. 
Lehrbücher (Elementarliteratur), wie die insti tu tio nes des Gaius, zeigen, dass sich 
die rö mi schen Ju risten auch um syste ma tische Dar stel lung vor allem für den 
Unterricht be müh ten.
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III. Juristenrecht24

Das römische Recht ist weniger Gesetzesrecht als Entschei dungs recht, ähn
lich dem angloamerikanischen case law. Nicht die leges und andere generelle 
Normen (→ § 2 I), sondern die auf den Ar bei ten der republikanischen Ju risten 
auf bau en den Ein zel fall entscheidungen der besten Ju risten der Klassik ver halfen 
dem rö mi schen Recht zu seiner besonderen Bedeutung. Es war dies die geistige 
Leistung eines kleinen Kreises von Fach leuten, die ihr über Generatio nen entwi
ckeltes Wis sen, ihre Erfahrung und ihre Rechtsweisheit an ih re Schüler weiter
gegeben haben.

Bedeutendster Jurist der frühen Klassik (1. Jh nChr) war Labeo, der Be gründer 
der nach se i  nem Nachfolger Proculus benannten pro ku lianischen Rechts
schule. Zwischen den Pro ku lia nern und den nach dem Frühklassiker Sabinus 
benannten Sabinianern gab es bis zur Mit te des 2. Jh zahlreiche Kon tro versen. 
Von den Hochklassikern (2. Jh) sind Ja volen und Julian Sabi ni aner, Neraz und 
Cel sus Proku lianer; Celsus und Julian sind die her aus ra gen den Per sönlich keiten 
dieser Zeit. Anerkannt waren ferner Pomponius, der auch einen Abriss über 
die Geschichte der römischen Rechts wis senschaft (enchiridium) verfasst hat, 
 Marcell und Scaevola. Wegen seiner institutiones ist Gaius bedeutsam geworden. 
Der angesehenste unter den Ende des 2. und Anfang des 3. Jh nChr wirken
den Spätklassikern ist Pa pi nian, der vielen als der größte unter den römischen 
Juristen gilt. In ihren ge waltigen Kom mentaren ad edictum und ad Sabinum 
haben dessen Zeitgenossen Pau lus und Ulpian die be ständig an gewach sene 
Rechts literatur breit und klar dargestellt; ihre Schriften sind in den Digesten am 
um fangreichsten überliefert; bedeutend sind ferner Marcian und Modestinus.

In der mit den Soldatenkaisern (ab 235 nChr) beginnenden nach klas sischen 
Periode ging – abgesehen von der Zeit des Dio kletian (284 – 305) – die ver
feinerte juristische Denk weise und Aus druckstechnik verloren. Die Ju ri sten 
der kaiser lichen Kanz lei blie ben ano nym, ebenso die Bearbeiter klas sischer 
 Juristen schrif ten, die etwa unter dem Namen klassischer Juristen Aus züge wie die 
Paulus sentenzen oder die tituli ex corpore Ulpiani ver fas sten.

Im 4. Jh starb die juristische Fachausbildung ab und Nicht ju risten mit un wis
sen schaft  lichen Vorstellungen verfassten die Kaiserkonstitutionen. Laienhafte 
An schau ungen setz ten sich durch, weil die Gedanken der klassischen Jurispru
denz nicht mehr nach voll zogen wer den konnten. Dieses auf eine niedrigere 
Stufe der Rechtskultur zurück ge sunkene Vul garrecht, das aber gelegent lich auch 
sachliche Fortschritte erzielen konn te, hat über Ko difikationen für die romani
sche Bevölkerung im Westgotenreich und in Burgund Ende des 5. und Anfang 
des 6. Jh die wei tere Rechts ent wicklung in West europa beeinflusst.
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IV. Justinians Gesetzgebungswerk

Die Schriften der klassischen Juristen waren auf Papyrus rol len (libri) von kur
zer Lebensdauer verfasst; sie mussten häufig abge schrieben werden. Erst nach 
der Hochblü te der römischen Ju ris prudenz kam der codex, das aus Perga ment
blättern be ste hen de Buch, auf. Nur wenige Juristenschriften sind unmittel bar 
über lie fert wie die institutiones des Gaius, die auf einer über schrie be nen Hand
schrift (Pa limp sest) in Ve ro na gefunden wur den, oder die fragmenta Vati cana, 
eine nach klas sische Privat samm lung von Aus zügen aus Schrif ten des Papinian, 
Ulpian und Pau lus sowie ein ze lner Kaiserkon sti tu tionen. Die Schriften der klas
sischen römischen Ju risten wären bis auf wenige Aus nahmen verloren gegangen, 
hätte nicht  Kaiser Ju sti nian I (527 – 565) mit seiner Rechtssammlung (Kompila
tion), die man seit der Zeit des Humanismus als Corpus Iuris Civilis bezeichnete, 
so viel von ihnen der Nachwelt er hal ten, dass eine trag fähi ge Grund lage für die 
spätere Rechts ent wicklung Europas auf ho hem juristi schem Niveau geschaffen 
wurde. Justi nians Politik zielte auf eine Wie der herstellung des alten impe rium 
Romanum ab; sein Ge setzgebungswerk war Teil die ser Politik.

In den Rechtsschulen von Berytos (Beirut) und Konstantinopel befasste man 
sich im 5. Jh nChr wieder mit den Klassikertexten, die man zur Ausbildung 
im ju ri sti schen Denken eingehend ana ly sier te. Im Gefolge dieser Wiederbe
lebung der klassi schen Rechts kul tur strebte der oströmische  Kaiser Justinian 
eine verlässliche Publi kation des Rechts an, und zwar nicht nur der Kaiser kon
stitutionen wie zuvor schon im Codex Theo dosia nus (438), son dern auf Vor schlag 
seines Justizministers Tri bo nian auch des Juristenrechts. Dabei ist kul turge
schicht lich we sentlich, dass diese Veröffentlichung unter möglichster Wah rung 
der Schrif ten der klassischen römischen Juristen erfolgte. Die klassizistische 
Ge sin nung Justi nians er kennt man abgesehen von der Beibehal tung der latei ni
schen Sprache (im griechischsprachigen Osten) auch daran, dass in den Diges
ten die Namen der Autoren und ihrer Werke in der so g in scriptio angeführt sind; 
dies bringt zum Ausdruck, dass ge danklicher Ur heber  die ses Teils der Kodifika
tion nicht der  Kaiser ist, son dern die Ju ri sten.

530 beauftragte Justinian Tribonian, mit einer Kommission eine Sammlung von 
Aus  zü gen aus den Schrif ten der klas sischen Ju risten zu erstellen. Bei der Aus
wahl ha ben die „Kom pilatoren“ inner halb von drei Jahren die vor handene Lite
ratur von etwa 2000 libri auf etwa ein Zwanzigstel gekürzt, wobei Kontro versen 
zum Teil be reinigt wur den. Ju sti ni an erließ dazu auch 50 Konstitutionen (quin
quaginta decisiones). Zudem hat man die Texte dem aktu el len Rechts zu stand 
durch Interpolationen angepasst; so wurden veraltete Rechts in sti tute durch gel
tende er setzt, etwa die mancipatio durch die traditio (→ § 22 III 1 a), oder ersatz
los gestrichen, etwa die tutela mulierum (→ § 6 I 2). Weitere  Ab weichun gen 
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